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Das Thema Nachhaltigkeit
drängt mit Macht in den
Finanzierungsprozess von
Immobilien hinein. Jedoch
fehlt es an detaillierten Krite-
rien, was eine grüne, soziale
und nachhaltige Finanzierung
ausmacht. Wie sich die Ak-
teure behelfen, ihre Ideen
und Modelle, davon handelt
die Titelgeschichte „Alle krei-
sen um die Nachhaltigkeit“
des Magazins.

Außerdem: Die Inflation läuft
nicht davon, die Gefahr liegt
im Ende des Immobilienzyk-
lus. Basel III und kein Ende:
Nachbesserung bei Immobil-
ienfinanzierungen gefordert.
Sanieren oder stranden: Eine
schlechte Energieeffizienz
schlägt sich im Gebäudewert
nieder. Objektwerte trotzen
Extremwetter: Erst wenn der
Markt reagiert, erhalten
Klimarisiken ein Preisschild.
Gelassener Blick auf Berlin:
Die Finanzierer erwarten
wenig Irritationen durch
Regierungspläne. Dazu gibt
es Zahlen aus der Finanzwelt
und eine Übersicht über den
Markt der gewerblichen
Immobilienfinanzierer.
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Mietrecht. Der Mieter kann ohne besondere
Begründung vom Vermieter verlangen, dass
ihm die Originale der Betriebskostenbelege
vorgelegt werden.

BGH, Urteil vom 15. Dezember 2021,
Az. VIII ZR 66/20

Betriebskosten-Belege sind dem
Mieter im Original vorzulegen
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DER FALL

Vermieter und Mieter sind über einen
Mietvertrag verbunden, der die Umlage
von Betriebskosten auf den Mieter vor-
sieht. Nachdem der Mieter die Betriebs-
kostenabrechnung erhalten hat, verlangt

er Einsicht in die Unterlagen, die der
Abrechnung zugrunde liegen. Der Ver-
mieter stellt lediglich Kopien der Belege
zur Verfügung, und der Mieter klagt auf
Vorlage der Originale.
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DIE FOLGEN

Der BGH gibt der Klage statt. Der Mieter
hat grundsätzlich Anspruch auf Vorlage
der Originalbelege und muss sich nicht
mit Kopien zufrieden geben.Dies gilt auch
dann, wenn der Mieter keinen besonde-
ren Grund für die Einsicht in die Originale
angibt. Hat der Vermieter seinerseits

Unterlagen nur in digitaler Form erhalten,
muss er auch nur diese vorlegen. Besitzt er
jedoch Originale in Papierform, kann er
den Mieter nur im Ausnahmefall nach
Treu undGlauben (§ 242 BGB) auf Kopien
verweisen.
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WAS IST ZU TUN?

Der BGH setzt seine strenge Rechtspre-
chung zur Frage fort, wie umfangreich
die Einsichtnahmerechte des Mieters im
Zusammenhang mit Betriebskostenab-
rechnungen sind. Die Entscheidung
dürfte 1:1 auf die Gewerberaummiete zu
übertragen sein. Hier lehrt die Erfahrung,
dass sowohl Einzel- als auch Großvermie-
ter zuletzt ihren Vorlagepflichten allen-
falls in Teilen nachgekommen sind. Dies
ist angesichts der Tatsache, dass nach
einerweiterenEntscheidungdesBGH(Az.
VIII ZR 189/17) Klagen auf Zahlung eines
Betriebskostensaldos als derzeit unbe-
gründet abzuweisen sind, wenn keine
Belegeinsicht gewährt worden ist, mehr
als erstaunlich. Es kann im Einzelfall sehr
schnell zum endgültigen Rechtsverlust
führen, v.a. bei Saldoklagen, die zumEnde
der Verjährungsfrist eingereicht wurden.
Man kann Vermietern nur raten, Ein-
sichtsverlangen nachzukommenund eher

zu viele als zu wenige Unterlagen vorzule-
gen. Denn der BGH geht von einem
umfassenden Einsichtsrecht aus. Dies
zeigt auch die Entscheidung zur Pflicht
des Vermieters, Überweisungsbelege für
die Bezahlung der in die Abrechnungen
eingeflossenen Rechnungen vorzulegen
(Az. VIII ZR 118/19). Es liegt nahe, dem
drohenden Sperrfeuer der Mieter in der
Gewerberaummiete mit einer Bestim-
mung in den Mietverträgen einen Riegel
vorzuschieben, Danach sollten Einwen-
dungen gegen die Betriebskostenab-
rechnung ausgeschlossen sein, wenn der
Mieter innerhalb einer in dieser Regelung
anzugebenden Frist, auf die noch einmal
in der Abrechnung hinzuweisen ist, kei-
nen Widerspruch gegen die Abrechnung
erhoben hat. Da nicht geklärt ist,
wie lange diese Frist sein muss, sollte
man großzügig verfahren und ein Jahr
vorsehen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Walter Klein
von Loschelder

Quelle: Loschelder

Baurecht. Bei der Objektplanung muss
der Architekt die Oberflächenentwässerung
berücksichtigen.

OLG München, Beschluss vom 9. Juli 2020,
Az. 28 U 3243/19 Bau

Planung muss den Schutz vor
Überschwemmung gewährleistenn
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DER FALL

Bauherren beauftragen einen Architekten
mit der Planung und der Objektüberwa-
chung für ein Einfamilienhaus. Die Nach-
barbebauung wurde auf künstlichen Auf-
schüttungen errichtet, und der Baugrund
ist nicht ausreichend versickerungsfähig.
Die Bauherrenwollen, dass ihrHausmög-
lichst tief in das Gelände gesetzt wird. Ent-

sprechend wird geplant und ausgeführt.
Die Gesamtsituation führt bei Starkregen
aber dazu, dass Oberflächenwasser in den
Neubau fließt. Die Bauherren machen
gegen den Architekten einen Anspruch
auf Schadenersatz geltend und verlangen
die Kosten für den Abriss und Neubau des
Gebäudes: 285.000 Euro.
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DIE FOLGEN

Mit Erfolg! Das Gebäude ist mangelhaft
geplant, weil es sich nicht für den vertrags-
gemäß vorgesehenen Gebrauch eignet.
Der Architekt war mit allen Leistungspha-
sen der Objektplanung beauftragt und
musste sich in der Grundlagenermittlung,
spätestens aber bei der Vorplanung, mit
der Lage des Objekts, den Gelände- und
Bodenverhältnissen und der Nachbarbe-
bauung befassen. Diese Gesamtumstände
wurden nicht berücksichtigt. Das Bau-
werk ist nicht ausreichend vor Oberflä-
chenwasser geschützt, sodass es regel-
mäßig geflutet wird. Dass die Bauherren
ein tief gelegenes Haus wollen, entlastet
den Architekten nicht. Das lässt sich nicht
regelkonform realisieren; der Architekt
kann mit den Vorgaben der Bauherren
kein mangelfreies Gebäude planen.

Daraufmuss er sie hinweisen unddie Risi-
ken aufzeigen, die sich ergeben, wenn sie
dem Hinweis nicht folgen. Hätte der
Architekt gesagt, dass bei StarkregenWas-
ser ins Haus fließt, hätten sich die Bauher-
ren wohl anders entschieden. Womöglich
kann der Architekt nicht final beurteilen,
ob das entsprechend tief gebaute Objekt
gegen Überschwemmungen geschützt
werden kann. Dann hätte er aber darauf
hinwirken müssen, dass ein Experte hin-
zugezogen wird. Es ist noch zu klären, wie
das Haus saniert werden kann. Auf unsi-
chereMaßnahmenmüssen die Bauherren
sich nicht einlassen. Auch die Frage der
Unverhältnismäßigkeit stellt sich nicht.
Die Bauherren haben ein berechtigtes
Interesse am mangelfreien Zustand, auf
die Höhe der Kosten kommt es nicht an.
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WAS IST ZU TUN?

Für die ersten Leistungsphasen erhält der
Architekt nur ein überschaubares Hono-
rar, das dem Risiko dieser Leistungen dia-
metral entgegensteht. In diesen Leis-
tungsphasen sind Ermittlungen erforder-
lich, welche dieweitere Planung erheblich
beeinflussen. Es werden grundsätzliche

Anforderungen festgelegt. Der Architekt
muss sich dabei Gedanken darüber
machen, welche Sonderfachleute noch
hinzuziehen sind, und er muss dem Auf-
traggeber frühzeitig entsprechende Hin-
weise erteilen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Karsten Prote

von GTW
Quelle: GTW

Grundstücksrecht. Schikanöses oder
kriminelles Verhalten eines Nachbarn führt
nicht zu einem Sachmangel eines
Grundstücks.

OLG Karlsruhe, Urteil vom 5. November 2021,
Az. 10 U 6/20

Nachbarliche Schikane begründet
keinen Grundstücksmangel
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DER FALL

Eine Eigentümerin, die mit ihrem Sohn
ein Haus bewohnt, verkauft ein angren-
zendes Baugrundstück. Die Käufer wollen
einHaus bauen und esmit ihren Töchtern
beziehen. In den Jahren vor dem Verkauf
ist der Sohn mehrfach verurteilt worden,
v.a. wegen Gewalttaten unter Alkohol.
Gegenüber einerminderjährigenNachba-
rin wurde er vor Jahren verurteilt, Nach-
stellungen zu unterlassen, ansonsten
waren in seine Straftaten keine Nachbarn
involviert. Die Verkäuferin verschweigt

das Verhalten des Sohnes. Es kommt zu
massivenAuseinandersetzungenderKäu-
fer mit dem Sohn: Er beleidigt und
bedroht sie und beschädigt deren Eigen-
tum. Deshalb ziehen sie weg und veräu-
ßern das Grundstück. Die Mutter und den
Sohn verklagen sie auf Schadenersatz, v.a.
wegen der umzugsbedingten Kosten. Das
Grundstück sei wegen des Verhaltens des
Sohnes mangelhaft. Darüber habe die
Verkäuferin wegen einer vorvertraglichen
Aufklärungspflicht informieren müssen.
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DIE FOLGEN

Das OLG verurteilt nur den Sohn. Sein
Verhaltenhat das LebenderKäufer erheb-
lich beeinträchtigt und den Umzug
erzwungen. Er hat den deshalb entstande-
nenSchaden–UmzugskostenundNeben-
kosten des Ersatzkaufs – zu ersetzen. Die
Verkäuferin wird nicht verurteilt. Das Ver-
haltendes Sohnesbegründet keinenSach-
mangel. Ein solcher kann zwar auch in der
Beziehung des Grundstücks zu seiner
Umwelt liegen, muss sich jedoch aus der
Beschaffenheit des Grundstücks ergeben.

Es genügt nicht, dass die Einwirkungen
nur von der Person eines Nachbarn aus-
gehen. Eine vorvertragliche Aufklärungs-
pflicht bestand nicht. Schikane durch
Nachbarn kann zwar eine solche Pflicht
begründen. Hierfür muss aber ein „schi-
kanöses nachbarliches Verhalten von
erheblichem Ausmaß“ nachgewiesen
werden. Für den relevanten Zeitraum vor
dem Kauf konnte das Gericht dieses nicht
feststellen. DieNachstellungen gegenüber
der Nachbarin waren bereits zu lange her.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung zeigt, dass Immobilien-
verkäufer sich über etwaig aufklärungs-
pflichtige Umstände vor dem Verkauf
genaue Gedanken machen müssen. Das
Verschweigen von Tatsachen begründet
immer ein nachträgliches Haftungsrisiko.
Das Gericht hat hier eine vorvertragliche
Aufklärungspflicht lediglich aus tatsäch-
lichen Gründen nicht angenommen. In
anders gelagerten Fällen kann das Verhal-

ten einesNachbarn sehrwohl eine Aufklä-
rungspflicht begründen. Es ist daher grund-
sätzlich genau zu prüfen, ob der Verkäufer
Kenntnis von Umständen hat, die objektiv
die Kaufentscheidung beeinflussen könn-
ten. In solchen Fällen sollte der Verkäufer
zur Haftungsvermeidung entsprechende
Angaben im Grundstückskaufvertrag fest-
halten. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Veronika Thormann

von Betghe
Immobilienanwälte

Quelle: Bethge

Maklerrecht. Einem Makler ist bei
Immobiliengeschäften eine Doppeltätigkeit
auch ohne Kenntnis seiner Kunden
grundsätzlich erlaubt. Er darf allerdings
nicht für beide Seiten vermittelnd tätig
werden.

OLG Nürnberg, Hinweisbeschluss vom
7. Oktober 2021, Az. 2 U 2201/21

Doppelmakler darf ohne Hinweis
für beide Seiten agieren
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DER FALL

Eine Immobilienmaklerin bot einer Kauf-
interessentin eine Liegenschaft im qualifi-
zierten Alleinauftrag zum Kauf an. Nach
den von ihr vorgelegten Geschäftsbedin-
gungen sollte dieMaklerin berechtigt sein,
für andere Vertragspartner tätig zu wer-
den – auch provisionspflichtig. Die Kun-

din zahlte nur einenTeil der Provisionund
berief sich hinsichtlich der Restforderung
darauf, dass der Anspruch gemäß
§ 654 BGB verwirkt sei. Die Maklerin habe
nicht ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass sie auch für den Verkäufer eine Ver-
mittlungstätigkeit entfalte.
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DIE FOLGEN

DasGericht sprach derMaklerin die restli-
che Provision zu. Sie ist nicht verpflichtet
gewesen, ausdrücklich auf ihre jeweilige
Tätigkeit für beide Seiten hinzuweisen.
Bei Immobiliengeschäften ist demMakler
eine Doppeltätigkeit grundsätzlich er-
laubt, sofern er für beide Auftraggeber als
Nachweismakler oder für den einen als
Nachweis- und für den anderen als Ver-

mittlungsmakler tätig wird. Dies gilt auch
ohne Kenntnis der Kunden. Nur dann,
wenn der Makler eine Vermittlungstätig-
keit für beide Auftraggeber ausübt, muss
dieser Doppelauftrag für beide Seiten ein-
deutig erkennbar oder absehbar sein. Eine
Vermittlungstätigkeit konnte in diesem
Fall aber nicht festgestellt werden.
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WAS IST ZU TUN?

DieEntscheidungdesGerichts gibt Immo-
bilienmaklern im Rahmen der Doppeltä-
tigkeit weitere Rechtssicherheit. Die Sank-
tionsnorm aus § 654 BGB ist ein scharfes
Schwert und soll nur bei gravierenden
Pflichtverstößen in Betracht kommen.
Nach der Regelung ist der Anspruch auf
den Maklerlohn und der Ersatz von Auf-
wendungen ausgeschlossen, wenn der
Makler dem Inhalt des Vertrags zuwider
auch für den anderen Teil tätig gewesen
ist. Das Gericht stellt jedoch – in einer
Reihe mit höchstrichterlicher Recht-
sprechung – klar, dass dies nur bei einer
Vermittlungstätigkeit für beide Auftrag-
geber gelten kann, über die der Makler
nicht aufklärt. Eine solcheVermittlungstä-
tigkeit liegt vor, wenn der Makler mit bei-

den Seiten verhandelt, auf den potenziel-
len Vertragsgegner des Auftraggebers
einwirkt und die Abschlussbereitschaft
für den vom Auftraggeber gewünschten
Vertrag herbeiführt. Will er derartige
Bemühungen für beide Seiten entwickeln,
ist ein Interessenkonflikt programmiert.
Er kann beispielsweise nicht für eine
Seite den Kaufpreis niedrig und für die
andere Seite möglichst hoch verhandeln
und die Abschlussbereitschaft hierzu bei
dem jeweils anderen fördern. Vermitt-
lungsmakler sollten daher nur zielgerich-
tet für eine Partei tätig werden. Im
Rahmen von Doppelaufträgen empfiehlt
es sich, nur Nachweisleistungen zu er-
bringen. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


